
  

 
 

 
 

       
     
 

             
           

          
             
          

      
 

           
  

 
 
    

 
    

 
              

         
             

 
        
         

         
  

 
           

           
    

 
         

            
        

        
  

 
        

 
 

      
 

            
            
         

  
 

         
           
 

 
                                                      
               

Prüfu gsschwerpu kte für das Abschlussjahr 2018 gemäß 
§ 1 Abs. 2 RL-KG 

Die ö terreichi che Finanzmarktauf icht (FMA) hat gemäß § 1 Ab . 2 RL-KG die jährlichen 
Prüfung  chwerpunkte für da  Enforcement fe tzulegen und zu veröffentlichen. Dabei i t  ie 
gehalten, die europäi chen Prüfung  chwerpunkte der ESMA1 umzu etzen, die  ich in 
Punkt 1. und 3. wiederfinden (Art. 16 ESMA-VO);  ie berück ichtigt auch Vor chläge der 
OePR. Die e Veröffentlichungen  ind zu ammen mit umfangreichen Informationen der FMA 
zum Enforcement unter www.fma.gv.at/quer chnitt themen/enforcement abzurufen. 

Für Ge chäft jahre, die zum 31.12.2018 oder  päter enden, werden die folgenden Schwer-
punkte fe tgelegt: 

1. KONZERNABSCHLÜSSE NACH IFRS 

1.1. Fi a zi strume te (IFRS 9) 

IFRS 7  ieht umfangreiche Angaben bei der Er tanwendung von IFRS 9 vor; die e umfa  en 
die Umkla  ifizierung von finanziellen Vermögen werten und Schulden  owie die Überlei-
tung der bi herigen Wertberichtigung nach IAS 39 auf die Wertberichtigung nach IFRS 9. 

In der Ge amtergebni rechnung  ind Zin erträge gemäß Effektivzin methode au  finanziel-
len Vermögen werten, die zu fortgeführten An chaffung ko ten bzw. erfolg neutral zum bei-
zulegenden Zeitwert bewertet werden,  owie Wertminderung aufwendungen gemäß IFRS 9 
ge ondert au zuwei en. 

Hin ichtlich der Angaben zu Sicherung beziehungen i t zu beachten, da   die neuen Anga-
ben gemäß IFRS 7 auch die Unternehmen betreffen, die Sicherung beziehungen weiterhin 
gemäß IAS 39 bilanzieren. 

Für Kreditin titute  ind au  agekräftige und detaillierte Angaben zu Annahmen, Erme  en -
ent cheidungen und Schätzungen im Rahmen de  Expected Credit Lo   Model  zu machen. 
Kreditin titute mit we entlichen wertberichtigten Vermögen werten mü  en die reali ti che 
und unvoreingenommene Schätzung der Ca hflow  au  die en Vermögen werten be on-
der  beachten. 

Unternehmen haben relevante, we entliche und unternehmen  pezifi che Angaben zu ma-
chen. 

1.2. Erlöse aus Ku de verträge (IFRS 15) 

Im Rahmen der er tmaligen Anwendung von IFRS 15  teht neben diver en Sonderthemen 
vor allem die Um etzung de  „5-Schritte-Modell “ im Mittelpunkt. Dabei hat der Anwender 
nun be onder  auf die Identifizierung und Erfüllung abgrenzbarer Lei tung verpflichtungen 
zu achten. 

Darüber hinau  mü  en Unternehmen unter anderem au  agekräfte Angaben zur Er tan-
wendung  owie zu  ignifikanten Erme  en ent cheidungen bei der Anwendung von IFRS 15 
machen. 

1 Vgl. European common enforcement prioritie  for 2018 annual financial report  (ESMA32-63-503) vom 26.10.2018. 
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1.3. Leasi gverhält isse (IFRS 16) 

Vor dem Hintergrund der verpflichtenden Anwendung de  IFRS 16 für Ge chäft jahre begin-
nend mit 01.01.2019  ind in Überein timmung mit IAS 8.30 f. Angaben im Anhang zu ma-
chen. Soweit IFRS 16 bereit  angewendet wird,  ind gemäß Anhang C zu IFRS 16 Angaben 
zur er tmaligen Anwendung erforderlich. 

Die  umfa  t unternehmen individuelle qualitative und quantitative Angaben. 

1.4. Sacha lage (IAS 16) 

Jeder Teil einer Sachanlage mit einem bedeut amen An chaffung wert im Verhältni  zum 
ge amten Wert de  Gegen tand  wird getrennt abge chrieben (IAS 16.43). Die er Kompo-
nentenan atz erfordert neben den Angaben zur Ab chreibung methode und der Be tim-
mung der Nutzung dauer ggf. zu ätzliche Erläuterungen zu den Bewertung grundlagen 
(IAS 1.117 ff.)  owie zur Erme  en au übung (IAS 1.122 ff.) und den wichtig ten Annahmen 
und anderen Quellen von Schätzung un icherheiten (IAS 1.125 ff.). 

Bei Anwendung de  Neubewertung modell  i t die e  auf ganze Gruppen von Sachanlagen 
anzuwenden (IAS 16.36). Die Neubewertung i t regelmäßig vorzunehmen, um we entliche 
Abweichungen zwi chen Buchwert und beizulegendem Zeitwert zu vermeiden (IAS 16.31). 

Qualifizierten Vermögen werten direkt zuordenbare Fremdkapitalko ten  ind al  Teil der An-
 chaffung - und Her tellung ko ten zu aktivieren (IAS 23.8). Ferner  ind nach IAS 16.16 
Rückbauverpflichtungen al  Be tandteil der An chaffung - und Her tellung ko ten zu be-
rück ichtigen. Für die Behandlung der Änderungen be tehender Rück tellungen für Ent or-
gung -, Wiederher tellung - und ähnliche Verpflichtungen i t IFRIC 1 zu beachten. 

Bei Anhalt punkten für eine Wertminderung de  Sachanlagevermögen  (IAS 36.12 ff.) mu   
die Werthaltigkeit geprüft werden. Die bezüglich i t auf die Be timmung der Te tebene 
(IAS 36.66)  owie die Wertuntergrenze de  beizulegenden Zeitwert  abzüglich der Verkauf -
ko ten de  einzelnen Vermögen wert  zu achten. 

2. JAHRESABSCHLÜSSE NACH UGB 

Im März 2018 wurde die AFRAC-Stellungnahme 27 zur Bilanzierung von Per onalrück tel-
lungen überarbeitet. In be ondere wurden dabei Aktuali ierungen bzw. Ergänzungen zur 
Behandlung von Rückdeckung ver icherungen und au gelagerte Verpflichtungen bzw. klar-
 tellende Au führungen zur finanzmathemati chen Berechnung der Abfertigung - und Jubi-
läum geldrück tellung vorgenommen. Weiter  mü  en Unternehmen im Ge chäft jahr 2018 
bzw. 2018/19 die Au wirkungen der neuen (adaptierten) Sterbetafeln ent prechend berück-
 ichtigen. 

3. LAGEBERICHT UND GESONDERTER NICHTFINANZIELLER BERICHT 

Die Berichter tattung zu nichtfinanziellen Belangen i t in § 243b bzw. 267a UGB (nichtfinan-
zielle Erklärung bzw. nichtfinanzieller Bericht) und § 243 Ab . 5 bzw. 267 Ab . 2 UGB gere-
gelt.2 Sie umfa  t relevante unternehmen  pezifi che Informationen an tatt allgemeiner ab -
trakter Formulierungen. Die ein chlägigen Leitlinien der Europäi chen Kommi  ion3  ind zu 
berück ichtigen. 

2 Siehe auch AFRAC-Stellungnahme 9 – Lageberichter tattung (UGB) vom Dezember 2017. 
3 Siehe auch Guideline  on non-financial reporting (methodology for reporting non-financial information) (2017/C 215/01) vom 
02.07.2017. 
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E  i t auf die Ableitung der berichteten Sachverhalte, Ri iken, getroffenen Maßnahmen und 
Ergebni  e,  owie der relevanten nichtfinanziellen Lei tung indikatoren au  dem internen 
Ri ikomanagement auf Ba i  einer We entlichkeit analy e zu achten. 

Die Erläuterungen zu Umweltbelangen  ollen auch A pekte de  Klimawandel  enthalten. E  
i t  owohl auf aktuelle al  auch potenzielle Au wirkungen der Unternehmen tätigkeit auf die 
Umwelt bzw. der Umwelta pekte auf die Ge chäft entwicklung de  Unternehmen  eingehen. 

Bei der Angabe nichtfinanzieller Lei tung indikatoren und alternativer Lei tung kennzahlen 
i t auf die unternehmen  pezifi che Au wahl und die Angabe von Definition, Herleitung und 
allfälligen Änderungen gegenüber dem Vorjahr zu achten. Bezeichnungen (z. B. „nicht wie-
derkehrend“)  ind zutreffend zu wählen.4 

ALLGEMEINE HINWEISE 

Im Rahmen von Pre-Clearance-Verfahren erteilt die FMA al  zu tändige Rechnung le-
gung kontrollbehörde gemäß § 1 RL-KG und gemäß § 23 FMABG  chriftliche Au künfte zu 
Rechnung legung fragen nach IFRS und nationaler Rechnung legung. Im Vordergrund 
 teht dabei die Prävention und Fehlervermeidung  tatt nachträglicher Sanktionen. Die FMA 
empfiehlt, zur Vermeidung  päterer Fehlerfe t tellungen vom Pre-Clearance rechtzeitig Ge-
brauch zu machen.5 

4 Siehe auch ESMA Guideline  on Alternative Performance Mea ure  (APM ) ESMA32-51-370 vom 30.10.2017 
5 Informationen zum Pre-Clearance-Verfahren, zu weiteren gegenwärtigen Prävention maßnahmen  owie eine Auf tellung aller 
Fehlerveröffentlichungen  ind auf der Web ite der FMA abrufbar: www.fma.gv.at/que chnitt themen/enforcement. 
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